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Offenes Verfahren VOB-EU  
Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof, 
Bodenbelagsarbeiten

Vergabe
Nummer: 3210_kbb
Bezeichnung: Bodenbelagsarbeiten, Neubau Kinderhaus am 
Brucker Bahnhof, Erlangen
Vergabeordnung: VOB-EU
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
Ausführungsort: 91058 Erlangen
Ausführungszeitraum: 07.11.2024 (Arbeitsvorbereitung ab 
08.07.2024) bis 11.12.2024
Ablauf Angebotsfrist: 23.05.2024 10:00 Uhr
Bindefrist: 08.07.2024
Bewerberfragen bis: 17.05.2024 12:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45432130-4 Bodenbelagsarbeiten
19710000-6 Synthetischer Kautschuk
44112230-9 Linoleum
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 242-5_kbb
Bezeichnung: Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Bodenbelagsarbeiten Linoleum ca. 1.050 m2; Bodenbelagsarbeiten 
Kautschuk ca. 100 m2; Kautschuk auf Tritt- und Setzstufen ca. 42 
Stufen; Sauberlauf ca. 1,20 x 2,85 m – 1 Stück; Sockelleisten Lino-
leum ca. 820 lfdm; Sockelleiste Kautschuk ca. 115 lfdm

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/487667

Offenes Verfahren VOB-EU  
Fassadenarbeiten, Verblendmauerwerk

Vergabe
Nummer: 3120_1_szf
Bezeichnung: Fassadenarbeiten, Verblendmauerwerk
Vergabeordnung: VOB-EU
Vergabeverfahren: Offenes Verfahren
Ausführungsort: 91052 Erlangen
Ausführungszeitraum: 
Ablauf Angebotsfrist: 14.05.2024 11:00 Uhr
Bindefrist: 15.07.2024
Bewerberfragen bis: 08.05.2024 11:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45262521-9 Verblendmauerwerk
45443000-4 Fassadenarbeiten
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 242-3_szf
Bezeichnung: Friedrich-Rückert-Schule – Neubau und Umbau für 
Ganztagsbetreuung
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Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Ziegel-Verblendmauerwerk als Außenschale mit Wärmedämmung 
und Fingerspalt: ca. 550 qm Wärmedämmung Mineralwolle, ca. 550 
qm Verblendmauerwerk; ca. 30 St. Winkelkonsolanker, ca. 215 St. 
Einzelkonsolanker, ca. 32 St. Sonderkonsolen, ca. 205 St. Anker-
schienen, ca. 80qm Fertigteile; Rankgerüste für Fassadenbegrünung

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/485942

Öffentliche Ausschreibung VOB/A  
Turnhallensanierung  
Loschge-Grundschule  
Dachabdichtungs- u. Gründacharbeiten

Vergabe
Nummer: 3070_slo
Bezeichnung: Dachabdichtungs- u. Gründacharbeiten, Turnhallen-
sanierung Loschge-Grundschule Erlangen
Vergabeordnung: VOB / A
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort: 91054 Erlangen
Ausführungszeitraum: 28.08.2024 bis 18.10.2024
Ablauf Angebotsfrist: 07.05.2024 10:45 Uhr
Eröffnungstermin: 07.05.2024 10:45 Uhr
Bindefrist: 25.07.2024
Bewerberfragen bis: 03.05.2024 12:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45112713-6 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für 
Dachbegrünungen
45261410-1 Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 242-4_slo
Bezeichnung: Loschge-Grundschule Generalsanierung Turnhalle

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
380 qm 200 mm Steinwolledämmung >70kPa + 60 mm >80 kPa, wurzel-
feste Elastomerbit.- Abdichtung, 4 Retentionsdrosselgullies, 380 qm 
Gründachaufbau mit Retentionsvolumen, UK für 67 PV-Module, 85 m 
auflastgehaltenes Flachdachgeländer, 85 m Attikaabdeckung TiZi

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/486228

Öffentliche Ausschreibung VOB/A  
Neubau Vierfachsporthalle  
Hartmannstraße, Sanierung  
Dachoberlichter und Flachdach

Vergabe
Nummer: 3073_EHH
Bezeichnung: Sanierung Dachoberlichter und Flachdach
Vergabeordnung: VOB / A
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort: 91052 Erlangen
Ausführungszeitraum: 29.07.2024 bis 31.12.2024
Ablauf Angebotsfrist: 07.05.2024 12:00 Uhr
Eröffnungstermin: 07.05.2024 12:00 Uhr
Bindefrist: 06.06.2024
Bewerberfragen bis: 06.05.2024 10:00 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45212225-9 Bau von Sporthallen
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 242-3_EHH
Bezeichnung: Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße, Erlangen

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Sanierungsarbeiten an 32 Dachoberlichtern (ca. 6,00mx2,70m) und 
der umliegenden Dachfläche (ca. 1.450 m²):

• Witterungsschutz, abschnittsweise
• Schutzgerüste ca. 400 m²
• Rückbauarbeiten (Stehfalzverblechungen, Sockelbleche, 

Haltewinkel, Kies, Dachabdichtung, Wärmedämmung 
Dachfläche, Holzwerkstoff- und Faserplatten etc.)

• Montagearbeiten (Wärmedämmung Dach und Sockel, 
Stehfalzfassade, Ergänzung Unterspannbahn, bauseitige Alu-
Verblechungen, etc.)

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/486376

Öffentliche Ausschreibung VOB/A  
Feuerwehr Dechsendorf –  
Erweiterung Gerätehaus,  
Schlosserarbeiten Stahltreppe

Vergabe
Nummer: 3180_fwde
Bezeichnung: Schlosserarbeiten Stahltreppe
Vergabeordnung: VOB / A
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort: 91056 Erlangen
Ausführungszeitraum: 10.06.2024 bis 02.08.2024
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Ablauf Angebotsfrist: 07.05.2024 10:30 Uhr
Eröffnungstermin: 07.05.2024 10:30 Uhr
Bindefrist: 06.06.2024
Bewerberfragen bis: 06.05.2024 10:30 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45262670-8 Metallbauarbeiten
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 057b-2022
Bezeichnung: FW-Dechsendorf – Erweiterung FW-Gerätehaus

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
Stahltreppe verzinkt mit Pressroststufen und Zugangssicherung 
zw. Betonübungswand und Holzbauwand

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/486646

Öffentliche Ausschreibung UVgO  
Instandhaltung und Prüfung ortsfester 
und ortsveränderlicher Betriebsmittel

Vergabe
Nummer: 24_UVgO_028
Bezeichnung: VE 4320 Instandhaltung und Prüfung ortsfester und 
ortsveränderlicher Betriebsmittel
Vergabeordnung: UVgO
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ausführungsort: 91052 Erlangen
Ausführungszeitraum: 01.10.2024 bis 31.09.2028
Ablauf Angebotsfrist: 14.05.2024 10:30 Uhr
Bindefrist: 13.06.2024
Bewerberfragen bis: 13.05.2024 10:30 Uhr
Unterteilung in Lose: Nein
Nebenangebote zulässig: Nein
Mehrere Hauptangebote zulässig: Nein
CPV Codes: 45232421-9 Abwasserbehandlungsanlage
Abgabeform: elektronisch in Textform

Maßnahme
Nummer: 2024EBE-2/1
Bezeichnung: Instandhaltung / Prüfung

Vergabestelle Stadt Erlangen
Rathausplatz 1, 91052 Erlangen
submissionsstelle@stadt.erlangen.de

Kurzbeschreibung der Leistung
• Durchführung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen
• Erfassung der Anlagen und Anlagenteile
• Sichtprüfung auf Beschädigung oder Mängel

• Messung der Isolationswiderstände
• Messung der Ableitströme der Betriebsmittel
• Prüfung und Messung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen
• thermografische Prüfungen der Schaltanlagen
• Erstellen eines Prüfberichts

Link zur Auftragsplattform
https://www.meinauftrag.rib.de/public/publications/485968

Bekanntmachung zur Vorläufigen Siche-
rung des vom Wasserwirtschaftsamt 
Nürnberg ermittelten Überschwem-
mungsgebiets am Eltersdorfer Bach von 
Flusskilometer 0,0 bis 5,0 auf dem Gebiet 
der Stadt Erlangen
Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um Hochwasserschäden zu 
minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, 
die bei Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das 
Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet deshalb die Wasser-
wirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu 
ermitteln und zu kartieren (Art. 46 Abs. 1 BayWG).
Auf dem Gebiet der Stadt Erlangen wurde das Überschwemmungs-
gebiet am Eltersdorfer Bach von Flusskilometer 0,0 bis Flusskilo-
meter 5,0 berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die 
Ermittlung und Dokumentation einer von Natur aus gestehenden 
Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder veränder-
bare Planung handelt.
Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebiets ist 
das 100-jährliche Hochwasser (Bemessungshochwasser – HQ100). 
Ein 100-jährliches Hochwasser wird an einem Standort im statisti-
schen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht oder überschrit-
ten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss 
innerhalb von 100 Jahren auch mehrfach auftreten.
Die bei dem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen 
sind in der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 25.000 senkrecht  
schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maßstab  
M 1 : 2.500 können in der Stadt Erlangen, Amt für Umweltschutz 
und Energiefragen, Schuhstraße 40, 91052 Erlangen im 4. OG, Zim-
mer 407 täglich während der üblichen Dienstzeiten von  
9:30 Uhr bis 15:00 Uhr (Montag bis Donnerstag) und von 9:30 Uhr 
bis 12 Uhr (Freitag) eingesehen werden. Es wird um vorherige  
Terminvereinbarung gebeten: Telefon: 09131/86-1538, E-Mail:  
gewaesserschutz@stadt.erlangen.de. Die Karten können auch  
im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  
https://erlangen.de/aktuelles/ausschreibungen-bekanntmachungen.
Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsge-
biet dargestellten Flächen als vorläufig gesicherte Gebiete. Damit 
sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden:
Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 
Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des Wasserhaushaltsgeset-
zes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in 
Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB) untersagt. Das Verbot gilt nicht, wenn die Ausweisung aus-
schließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient, sowie 
für Bauleitpläne von Häfen und Werften (§ 78 Abs. 1 Satz 2 WHG).
Ausnahmsweise kann die Stadt Erlangen (Kreisver-
waltungsbehörde) abweichend vom genannten Verbot 
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nach § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG die Ausweisung neuer Baugebiete 
unter den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.
Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Stadt Er-
langen (Gemeinde) bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 
BauGB zu beurteilen sind, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB 
insbesondere zu berücksichtigen:
1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und 

Unterlieger,
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hoch-

wasserschutzes und
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.
Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB ent-

sprechend.
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Er-
richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 
34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für Maßnahmen 
des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der 
Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes 
des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG).
Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Er-
richtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 
34 und 35 BauGB untersagt. Das Verbot gilt nicht für Maßnahmen 
des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der 
Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes 
des Messwesens (§ 78 Abs. 4 Satz 2 WHG).
Im Einzelfall kann die kreisfreie Stadt Erlangen (Kreisverwaltungs-
behörde) abweichend von § 78 Abs. 4 Satz 1 WHG die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den §§ 30, 33, 34 und 35 
BauGB gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn 
1. das Vorhaben
a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich be-

einträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalte-
raum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nach-
teilig verändert,

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder
2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen aus-

geglichen werden können.
Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch 
die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78 
Abs. 5 Satz 2 WHG).
Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten ebenfalls untersagt:
1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die 

den Wasserabfluss behindern können,
2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen 

auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von 
Anlagen,

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegen-
ständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die 
fortgeschwemmt werden können,

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese 

den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,

7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.
Die zuvor genannten Verbote nach § 78a Abs. 1 gelten nicht für 
Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und 

Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung, des Hochwas-
serschutzes, einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung oder 
Wiederherstellung des Wasserzuflusses oder des Wasserabflusses 
auf Rückhalteflächen, für Maßnahmen des Messwesens sowie für 
Handlungen, die für den Betrieb von zugelassenen Anlagen oder im 
Rahmen zugelassener Gewässerbenutzungen erforderlich sind.
Die Stadt Erlangen (Kreisverwaltungsbehörde) kann im Einzelfall 
abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen zu-
lassen, wenn 
1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,
2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht 

wesentlich beeinträchtigt werden und
3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche 

Sachschäden nicht zu befürchten sind 
oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgeglichen werden können (§ 78a Abs. 2 Satz 1 WHG). 
Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Num-
mern 2 und 3 sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 
berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).
Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen 
versehen oder widerrufen werden (§ 78a Abs. 2 Satz 2 WHG).
Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebieten im Falle einer unmittel-
bar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a 
Abs. 1 Nr. 4 WHG durch ihren Besitzer unverzüglich aus dem Ge-
fahrenbereich zu entfernen.
Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucher-
anlagen in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten ver-
boten. Die Stadt Erlangen kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, 
wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger 
zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.
In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  insbesondere 
die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen1 (AwSV). Wesentliche 
Änderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen sind zum Änderungszeitpunkt hochwassersicher auszufüh-
ren. Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) 
im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten insbesondere die Bestimmun-
gen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber 
prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und 
-intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 AwSV zu beachten. 
1 [Heizölverbraucheranlagen sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen]
Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen 
der Stadt Erlangen – Amt für Umweltschutz und Energiefragen 
– über die Festsetzung eines Überschwemmungsgebiets durch 
Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die 
Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets 
in Kraft tritt oder das Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie 
endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 
Einzelfall kann die Frist von der Stadt Erlangen höchstens um zwei 
weitere Jahre verlängert werden (vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).
Weitere Informationen: Ermittelte, vorläufig gesicherte und fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Themenbereich 
Naturgefahren des UmweltAtlas Bayern für die Öffentlichkeit doku-
mentiert. Unter www.iug.bayern.de sind auch weitere Informatio-
nen zu Überschwemmungsgebieten sowie rechtliche Grundlagen 
und Hinweise zum Festsetzungsverfahren zu finden. Wasserspie-
gellagen sind beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen.
Erlangen, 18.04.2024
Stadt Erlangen
Amt für Umweltschutz und Energiefragen
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Amtliche Festsetzung des 
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Wasserwirtschaftsamt Nürnberg

K 1

Die Überschwemmungsgebiete außerhalb der Stadt Erlangen
sind nachrichtlich dargestellt.

Legende
Gewässer

festgesetztes Überschwemmungsgebiet

Wasserspiegelhöhe des ermittelten
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betroffene Gebäude

vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet

Flusskilometrierung")
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Fürth (Stadt)

Erlangen-Höchstadt

Fürth

Erlangen (Stadt)

Quellen:
Geobasisdaten: © Landesamt für Vermessung

      und Geoinformation Bayern;
Geofachdaten:  Wasserwirtschaftsamt Nürnberg
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Satzung für die öffentliche Wasserver-
sorgungseinrichtung des Zweckverban-
des zur Wasserversorgung der Seebach-
gruppe Wasserabgabesatzung – WAS 

Vom 13.03.2024
Auf Grund von Art. 22 Abs. 2 und 26 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i.V. mit Art. 23 und 
Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband folgende Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung
(1) Der Zweckverband betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 
Wasserversorgung für das Gebiet
des Stadtteils Dechsendorf der Stadt Erlangen,
der Gemeinde Großenseebach, Landkreis Erlangen-Höchstadt,
der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt,
der Gemeindeteile Reinersdorf, Neuenbürg und Reuth des Marktes 
Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt.
(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung be-
stimmt der Zweckverband.
(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffent-
lichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer
(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grundbuch-
rechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen 
sind zu berücksichtigen.
(2) 1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentü-
mer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgen-
de Bedeutung:
Versorgungsleitungen

sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von 
denen die Grundstücksanschlüsse abzweigen.

Grundstücksanschlüsse (= Hausanschlüsse)
sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versor-
gungsleitung bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der 
Anschlussvorrichtung und enden mit der Hauptabsperrvor-
richtung.

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse  
(verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privat-
wege) verlaufen und mehr als ein Grundstück mit der Versor-
gungsleitung verbinden.

Anschlussvorrichtung
ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungs-
leitung, umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zu-
sätzlicher Absperrarmatur oder Abzweig mit Absperrarmatur 
samt den dazugehörigen technischen Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung 
ist die zweite Armatur auf dem Grundstück, mit der die ge-
samte nachfolgende Wasserverbrauchsanlage einschließlich 
Wasserzähler abgesperrt werden kann.

Übergabestelle
ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Hauptab-
sperrvorrichtung im Grundstück/Gebäude.

Wasserzähler
sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasser-
volumens. Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzäh-
lerbügel sind nicht Bestandteile der Wasserzähler.

Anlagen des Grundstückseigentümers (= Verbrauchsleitungen) 
sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in 
Gebäuden hinter der Übergabestelle; als solche gelten auch 
Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz oder teilweise 
im gleichen Gebäude befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein be-
bautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutz-
bares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserver-
sorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert wird.
(2) 1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen 
werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter-
gehender Bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine 
bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Welche Grundstü-
cke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt 
der Zweckverband. 4Rohwasser- und Fernwasserleitungen stellen 
keine zum Anschluss berechtigenden Versorgungsleistungen dar.
(3) Der Zweckverband kann den Anschluss eines Grundstücks an 
eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasser-
versorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen dem Zweckverband 
erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen 
erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und 
leistet auf Verlangen Sicherheit.
(4) 1Der Zweckverband kann das Anschluss- und Benutzungsrecht 
in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, 
soweit nicht die Bereitstellung von Wasser in Trinkwasserqualität 
erforderlich ist. 3Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser.

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang
(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). 
2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich 
oder tatsächlich unmöglich ist.
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(2) 1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Wasser 
im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus dieser 
Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewäs-
serung verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 3Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. 4Sie haben auf Verlangen des 
Zweckverbandes die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder  
Benutzungszwang
(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweck-
verband einzureichen.
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht
(1) 1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen 
bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar 
ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volks-
gesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit stehen 
einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere ent-
gegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf 
i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaffenheit von 
Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Was-
ser nur durch die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgung 
gewährleistet wird.
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.
(4) 1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer dem Zweckverband 
Mitteilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbetrie-
ben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustel-
len, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rückwirkungen 
in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. 3Bei einer 
Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffentlichen Wasserversor-
gungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Aus-
lauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunterbrecher A 1 der Nachspeiseein-
richtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. 
B. Spülkasten) erforderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann der Zweckverband durch Vereinbarung 
ein besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2) 1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-
chend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abwei-
chendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss
(1) Die Grundstücksanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarungen im Eigentum des Zweckverbandes.
(2) 1Der Grundstücksanschluss wird vom Zweckverband herge-
stellt, angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein.
(3) 1Der Zweckverband bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung 
der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Er bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 
3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berechtig-
ten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der Grund-
stücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers nach-
träglich geändert werden, so kann der Zweckverband verlangen, 
dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.
(4) 1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu 
schaffen. 2Der Zweckverband kann hierzu schriftlich eine an-
gemessene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine 
Einwirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder 
vornehmen lassen.
(5) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede 
Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das 
Undicht werden von Leitungen sowie sonstige Störungen unver-
züglich dem Zweckverband mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers
(1) 1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzäh-
lers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem anderen 
vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben 
dem anderen verpflichtet.
(2) 1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Sat-
zung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 
sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erwei-
tert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage und Verbrauchs-
einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer 
Abnehmer oder der öffentlichen Versorgungseinrichtungen sowie 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 
3Der Anschluss wasserverbrauchender Einrichtungen jeglicher Art 
geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers.
(3) entfällt (§ 12 Abs. 4 AVBWasserV ist aufgehoben zum 18.12.2014)
(4) 1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleis-
ten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den 
Angaben des Zweckverbandes zu veranlassen.
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§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage  
des Grundstückseigentümers
(1) 1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt 
oder wesentlich geändert wird, sind dem Zweckverband folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:
a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigen-

tümers und ein Lageplan,
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 

Mehrkosten.
2Die einzureichenden Unterlagen haben den beim Zweckverband 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von 
den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.
(2) 1Die Zweckverband prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den 
Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so er-
teilt der Zweckverband schriftlich seine Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk 
zurück. 3Stimmt der Zweckverband nicht zu, setzt er dem Bauherrn 
unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung. 
4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. 5Die 
Zustimmung und die Überprüfung befreien den Grundstückseigen-
tümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den 
Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen.
(3) 1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher 
Zustimmung des Zweckverbandes begonnen werden. 2Eine Ge-
nehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach Straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zu-
stimmung unberührt.
(4) 1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch den Zweckverband oder durch ein Installations-
unternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis des 
Zweckverbandes oder eines anderen Wasserversorgungsunter-
nehmens eingetragen ist. 2Der Zweckverband ist berechtigt, die 
Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Eigen-
gewinnungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung des Zweckverbandes verdeckt werden; andernfalls 
sind sie auf Anordnung des Zweckverbandes freizulegen.
(5) 1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der 
Anlagen beim Zweckverband über das Installationsunternehmen 
zu beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz 
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch den Zweckverband oder 
seines Beauftragten.
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann der Zweckver-
band Ausnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des  
Grundstückseigentümers
(1) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Anlage des Grundstücks-
eigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Er 
hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen.
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Zweckver-

band berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verwei-
gern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.
(3) 1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anla-
ge sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt 
der Zweckverband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. 
2Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung
(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den 
Beauftragten des Zweckverbandes, die sich auf Verlangen auszu-
weisen haben, den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienen-
den Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, 
ob die Vorschriften dieser Satzung und die vom Zweckverband 
auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforder-
lich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen 
Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 
Personen des Zweckverbandes berechtigt, zu angemessener Ta-
geszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnun-
gen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der 
Grundstückseigentümer, ggf. auch die Benutzer des Grundstücks, 
werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt.
(2) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflich-
tet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme dem Zweckver-
band mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung 
wesentlich erhöht.
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften dem 
Zweckverband für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine 
Verletzung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen 
sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung
(1) 1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von 
Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück 
sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn 
und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung 
erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die 
Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die 
vom Eigentümer im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem 
angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück 
genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. 3Die Verpflichtung entfällt, 
soweit die Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in 
unzumutbarer Weise belasten würde.
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.
(3) 1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtun-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat der Zweckverband zu 
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tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich der Versor-
gung des Grundstücks dienen.
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl des Zweckverban-
des die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch 
fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumutbar 
ist.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-
flächen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung
(1) 1Der Zweckverband stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- 
und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Er 
liefert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Be-
schaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versorgungs-
gebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechts-
vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.
(2) 1Der Zweckverband ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen 
zwingend erforderlich ist. 2Der Zweckverband wird eine dauernde 
wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Möglichkeit 
mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekannt ge-
ben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst berücksich-
tigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen 
auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen anzupassen.
(3) 1Der Zweckverband stellt das Wasser im Allgemeinen ohne 
Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausan-
schlusses zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange der 
Zweckverband durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, 
Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Um-
stände, deren Beseitigung ihm nicht zumutbar ist, an der Wasser-
versorgung gehindert ist. 3Der Zweckverband kann die Belieferung 
ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter 
Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung 
des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Berechtigten 
erforderlich ist. 4Der Zweckverband darf ferner die Lieferung unter-
brechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit 
möglich, gibt der Zweckverband Absperrungen der Wasserleitung 
vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Abnehmer über Um-
fang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.
(4) 1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung von 
Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Zweckverbandes; die Zustimmung wird erteilt, wenn 
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegen-
stehen.
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit des 
Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige 
technische oder wirtschaftliche Umstände, die der Zweckverband 
nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen 
veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein Anspruch 
auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung 
für Feuerlöschzwecke
(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüs-
se eingerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten 
einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen 
zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Zweckverband 
zu treffen.
(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar sein.
(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen des Zweckverbandes, der Polizei und der Feuerwehr 
zu befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Lei-
tungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur 
Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen 
Fällen kein Wasser entnehmen.
(4) 1Bei Feuergefahr hat der Zweckverband das Recht, Versorgungs-
leitungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht 
hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 
Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen
(1) 1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig beim Zweck-
verband zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der 
Wasserabgabe entscheidet der Zweckverband; er legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest.
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnom-
men werden soll, so stellt der Zweckverband auf Antrag einen 
Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfü-
gung und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen
(1) 1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet der Zweckverband aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 

des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden 
vom Zweckverband oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden 
ist,

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des 
Zweckverbandes oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehil-
fen verursacht worden ist,

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsbe-
rechtigten Organs des Zweckverbandes verursacht worden ist.
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2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstücks-
eigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 
weiterleitet, haftet der Zweckverband für Schäden, die diesen 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregel-
mäßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstücks-
eigentümer.
(3) 1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grund-
stückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes 
Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung 
geltend machen. 2Der Zweckverband ist verpflichtet, den Grund-
stückseigentümern auf Verlangen über die mit der Schadensver-
ursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt ist 
oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können 
und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist.
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.
(5) Schäden sind dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler
(1) 1Der Wasserzähler ist Eigentum des Zweckverbandes. 2Die 
Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, 
Auswechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe des 
Zweckverbandes; er bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Was-
serzähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat der 
Zweckverband so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung 
gewährleistet ist; er hat den Grundstückseigentümer zuvor anzu-
hören und seine berechtigten Interessen zu wahren.
(2) 1Der Zweckverband ist verpflichtet, auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Der 
Zweckverband kann die Verlegung davon abhängig machen, dass 
der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu über-
nehmen.
(3) 1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein Ver-
schulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
dieser Einrichtungen dem Zweckverband unverzüglich mitzuteilen. 
3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser 
sowie vor Frost zu schützen.

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze
(1) Der Zweckverband kann verlangen, dass der Grundstückseigen-
tümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner 
Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen 

erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter beson-
deren Erschwernissen verlegt werden können, oder

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.

(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler
(1) 1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes ver-
langen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag auf Prüfung 
nicht beim Zweckverband, so hat er diesen vor Antragstellung zu 
benachrichtigen.
(2) Der Zweckverband braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigentü-
mer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist dem Zweckver-
band unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so 
hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbezugs 
schriftlich dem Zweckverband zu melden.
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er beim Zweckverband Befreiung nach 
§ 6 zu beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung
(1) Der Zweckverband ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder 
teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 
oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversor-
gung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Einstel-
lung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 

Anlagen abzuwenden,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 

vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen des Zweckverbandes oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers aus-
geschlossen sind.

(2) 1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfül-
lung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Zweck-
verband berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinrei-
chende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigentümer seinen 
Verpflichtungen nachkommt. 3Der Zweckverband kann mit der 
Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung androhen.
(3) Der Zweckverband hat die Versorgung unverzüglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.
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§ 24
Ordnungswidrigkeiten
(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, 
wer
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang  

(§ 5) zuwiderhandelt,
2. eine der in § 9 Abs. 5, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 

2 festgelegten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlage-
pflichten verletzt,

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbandes mit 
den Installationsarbeiten beginnt,

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote 
verstößt.

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel
(1) Der Zweckverband kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall er-
lassen.
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschrif-
ten des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes.

§ 26
Inkrafttreten
(1) Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 1.12.1995, zuletzt geändert 
mit Satzung vom 28.11.2023, außer Kraft.
Heßdorf den, 13.03.2024
Zweckverband zur Wasserversorgung der Seebachgruppe
Horst Rehder
Verbandsvorsitzender
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